
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/7/13 4Ob335/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1971

Norm

UWG §7 A

UWG §7 F1

Rechtssatz

Ein Architekt, der im Auftrag des WIFI einer Handelskammer ein Kammermitglied fachlich zu beraten hat und dabei die

Ansicht äußert, ein von diesem Kunden schon vorher beigezogener Betriebsberater sei für die ihm gestellten Aufgaben

weniger prädestiniert, handelt nicht in Wettbewerbsabsicht.
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